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Abchasien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge­
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). -
Resolution 1096(1997) vom 30. Januar 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Re­

solutionen, insbesondere der Resolution 1065 
( 1996) vom 12. Juli 1996, sowie unter Hinweis 
auf die Erklärung seines Präsidenten vom 
22. Oktober 1996, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse­
kretärs vom 20. Januar 1997 (S/1997/47), 

- in Anerkennung der Anstrengungen, die der 
Generalsekretär und sein Sonderabgesandter, 
die Russische Föderation als Vermittler und 
die Gruppe der Freunde des Generalsekretärs 
für Georgien, wie in dem Bericht erwähnt, zur 
Unterstützung des Friedensprozesses unter­
nehmen, 

- mit tiefer Besorgnis feststellend, daß die Par­
teien ihre Meinungsverschiedenheiten auf 
Grund der unnachgiebigen Haltung der abcha-
sischen Seite nach wie vor nicht beigelegt ha­
ben, und betonend, daß sie unter der Schirm­
herrschaft der Vereinten Nationen und mit Hil­
fe der Russischen Föderation als Vermittler un­
verzüglich verstärkte Anstrengungen unter­
nehmen müssen, um eine baldige und um­
fassende politische Regelung des Konflikts 
herbeizuführen, namentlich auch im Hinblick 
auf den politischen Status Abchasiens inner­
halb des Staates Georgien, unter voller Ach­
tung der Souveränität und der territorialen Un­
versehrtheit der Republik Georgien, 

- Kenntnis nehmend von der Eröffnung des 
Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen 
in Abchasien (Georgien), 

- erneut erklärend, daß die Parteien die Men­
schenrechte strikt einzuhalten haben, und mit 
dem Ausdruck seiner Unterstützung für die 
Bemühungen des Generalsekretärs, als fester 
Bestandteil der Bemühungen um die Her­
beiführung einer umfassenden politischen Re­
gelung Wege zur Verbesserung der Einhaltung 
dieser Rechte zu finden, 

- mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den 
kürzlich aufgetretenen häufigen Verstößen bei­
der Seiten gegen das Moskauer Übereinkom­
men vom 14. Mai 1994 über eine Waffenruhe 
und die Truppenentflechtung (S/1994/583, An­
hang I) (Moskauer Übereinkommen) sowie 
von Gewalthandlungen, die von südlich des In-
guri-Flusses aus und außerhalb der Kontrolle 
der Regierung Georgiens operierenden bewaff­
neten Gruppen organisiert wurden, 

- mit Lob für den Beitrag, den die Beobachter­
mission der Vereinten Nationen in Georgien 
(UNOMIG) und die Gemeinsamen Friedens­
truppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staa­
ten (GUS-Friedenstruppe) zur Stabilisierung 
der Lage in der Konfliktzone geleistet haben, 
feststellend, daß die Zusammenarbeit zwi­
schen der UNOMIG und der GUS-Friedens­
truppe beträchtlich ausgebaut worden ist, und 
unter Betonung der Wichtigkeit der weiteren 

engen Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres je­
weiligen Mandats, 

- zutiefst besorgt über die weitere Verschlechte­
rung der Sicherheitsbedingungen in der Region 
von Gali, wo Gewalthandlungen durch bewaff­
nete Gruppen zunehmen und die wahllose Ver­
legung von Minen, insbesondere auch neuer 
Arten von Minen, fortgesetzt wird, sowie zu­
tiefst besorgt über die weitere Verschlechte­
rung der Sicherheit der örtlichen Bevölkerung, 
der Flüchtlinge und Vertriebenen, die in die 
Region zurückkehren, sowie des Personals der 
UNOMIG und der GUS-Friedenstruppe, 

- die Parteien daran erinnernd, daß die Fähigkeit 
der internationalen Gemeinschaft, ihnen be­
hilflich zu sein, vom politischen Willen der 
Parteien, den Konflikt im Wege des Dialogs 
und des gegenseitigen Entgegenkommens bei­
zulegen, und von ihrer vollen Zusammenarbeit 
mit der UNOMIG und der GUS-Friedenstrup­
pe abhängt, namentlich von der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen bezüglich der Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des internationalen Perso­
nals, 

- Kenntnis nehmend von dem Beschluß des Ra­
tes der Staatschefs der GUS vom 17. Oktober 
1996 (S/1996/874, Anhang), das Mandat der 
GUS-Friedenstruppe in der Konfliktzone in 
Abchasien (Georgien) zu erweitern und es bis 
zum 31. Januar 1997 zu verlängern, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
20. Januar 1997; 

2. verleiht erneut seiner tiefen Besorgnis darüber 
Ausdruck, daß die Bemühungen um die Her­
beiführung einer umfassenden Regelung des 
Konflikts in Abchasien (Georgien) den toten 
Punkt noch immer nicht überwunden haben; 

3. bekräftigt sein Eintreten für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit Georgiens in­
nerhalb seiner international anerkannten Gren­
zen und für die Notwendigkeit, den Status Ab­
chasiens in strenger Übereinstimmung mit die­
sen Grundsätzen festzulegen, und unterstreicht 
die Unannehmbarkeit jeglicher Handlung der 
abchasischen Führung, die diesen Grundsätzen 
zuwiderläuft, insbesondere die Abhaltung von 
rechtswidrigen vorgeblichen Parlamentswah­
len am 23. November 1996 und 7. Dezember 
1996 in Abchasien (Georgien); 

4. bekräftigt seine rückhaltlose Unterstützung für 
eine aktive Rolle der Vereinten Nationen in 
dem Friedensprozeß, begrüßt die Bemühungen 
des Generalsekretärs und seines Sonderabge­
sandten um die Herbeiführung einer umfassen­
den politischen Regelung des Konflikts, na­
mentlich was den politischen Status Abchasi­
ens innerhalb des Staates Georgien betrifft, un­
ter voller Achtung der Souveränität und territo­
rialen Unversehrtheit Georgiens, sowie für die 
Bemühungen, die die Russische Föderation in 
ihrer Eigenschaft als Vermittler unternimmt, 
um die Suche nach einer friedlichen Regelung 
des Konflikts weiter zu intensivieren, und er­
mutigt den Generalsekretär, seine Bemühun­
gen mit Hilfe der Russischen Föderation als 
Vermittler und mit Unterstützung der Organi­
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa (OSZE) zu diesem Zweck fortzusetzen; 
5. begrüßt in diesem Zusammenhang die vom 

Generalsekretär ergriffene Initiative, die in sei­
nem Bericht beschrieben wird, die Rolle der 
Vereinten Nationen in dem Friedensprozeß zu 
stärken; 

6. fordert die Parteien, insbesondere die abcha-
sische Seite, auf, ohne weitere Verzögerung 
maßgebliche Fortschritte in Richtung auf eine 
umfassende politische Regelung zu erzielen, 
und fordert sie ferner auf, bei den Bemühun­
gen, die der Generalsekretär mit Hilfe der Rus­
sischen Föderation als Vermittler unternimmt, 
voll zu kooperieren; 

7. begrüßt die Wiederaufnahme des auf hoher 
Ebene zwischen den Parteien geführten direk­
ten Dialogs, fordert sie auf, die Suche nach ei­
ner friedlichen Lösung durch eine weitere Aus­
weitung ihrer Kontakte zu intensivieren, und 
ersucht den Generalsekretär, auf Ersuchen der 
Parteien jede geeignete Unterstützung zur Ver­
fügung zu stellen; 

8. bekräftigt das Recht aller von dem Konflikt be­
troffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf si­
chere Rückkehr an ihre Heimstätten im Ein­
klang mit dem Völkerrecht und gemäß dem 
Vierparteienübereinkommen vom 4. April 
1994 über die freiwillige Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen (S/1994/397, 
Anhang II), verurteilt die anhaltende Obstruk­
tion dieser Rückkehr und betont, daß es unan­
nehmbar ist, irgendein Junktim zwischen der 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen 
und der Frage des politischen Status Abchasi­
ens (Georgien) herzustellen; 

9. verweist auf die Schlußfolgerungen des Liss­
aboner Gipfeltreffens der Organisation für Si­
cherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(S/1997/57, Anhang) zur Situation in Abchasi­
en (Georgien) und bekräftigt die Unannehm­
barkeit der durch den Konflikt entstandenen 
demographischen Veränderungen; 

10. wiederholt seine Verurteilung von Tötungen, 
insbesondere ethnisch motivierten Tötungen, 
und sonstigen ethnisch bedingten Gewalthand­
lungen; 

11. verlangt erneut, daß die abchasische Seite den 
Prozeß der freiwilligen Rückkehr der Flücht­
linge und Vertriebenen unverzüglich und ohne 
Vorbedingungen erheblich beschleunigt, ins­
besondere durch die Annahme eines Zeitplans, 
der auf dem vom Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNH­
CR) vorgeschlagenen Zeitplan beruht, und ver­
langt ferner, daß sie die Sicherheit der bereits in 
dem Gebiet befindlichen, von sich aus zurück­
gekehrten Personen gewährleistet und ihren 
Status in Zusammenarbeit mit dem UNHCR 
und im Einklang mit dem Vierparteienüberein­
kommen regelt, insbesondere in der Region 
von Gali; 

12. begrüßt in diesem Zusammenhang die am 
23. und 24. Dezember 1996 in Gali abgehalte­
ne Zusammenkunft über die Wiederaufnahme 
der geregelten Rückführung von Flüchtlingen 
und Vertriebenen, insbesondere in die Region 
von Gali, und fordert die Parteien auf, diese 
Verhandlungen fortzusetzen; 
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13. fordert die Parteien auf, die vollinhaltliche 
Durchführung des Moskauer Übereinkom­
mens sicherzustellen; 

14. verurteilt die weitere Verlegung von Minen, 
insbesondere neuer Arten von Minen, in der 
Region von Gali, was bereits zu mehreren To­
ten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung 
und unter den Friedenssicherungskräften und 
Beobachtern der internationalen Gemeinschaft 
geführt hat, und fordert die Parteien auf, alles 
in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Verle­
gen von Minen und die verstärkten Aktivitäten 
von bewaffneten Gruppen zu verhindern und 
mit der U N O M I G und der GUS-Friedens­
truppe voll zusammenzuarbeiten, um so ihrer 
Verpflichtung zur Gewährleistung der Sicher­
heit und der Bewegungsfreiheit des gesamten 
Personals der Vereinten Nationen, der GUS-
Friedenstruppe und der internationalen huma­
nitären Organisationen nachzukommen; 

15. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, 
auf die Bedrohung durch das Verlegen von M i ­
nen hin die erforderlichen Schritte zu ergreifen, 
um die Sicherheitsbedingungen zu verbessern 
und so die Gefahr für das Personal der UNO­
M I G so gering wie möglich zu halten und die 
erforderlichen Bedingungen für die wirksame 
Durchführung ihres Mandats zu schaffen: 

16. beschließt, das Mandat der U N O M I G um einen 
weiteren, am 31. Juli 1997 auslaufenden Zeit­
raum zu verlängern, vorbehaltlich einer Uber­
prüfung des Mandats der U N O M I G durch den 
Rat für den Fall, daß im Mandat der GUS-Frie­
denstruppe Änderungen vorgenommen wer­
den; 

17. bekundet seine volle Unterstützung für die 
Durchführung eines konkreten Programms 
zum Schutz und zur Förderung der Menschen­
rechte in Abchasien (Georgien), nimmt in die­
sem Zusammenhang Kenntnis von der am 
10. Dezember 1996 erfolgten Eröffnung des 
Menschenrechtsbüros in Abchasien (Georgi­
en) als Teil der U N O M I G unter der Leitung des 
Missionsleiters der U N O M I G , und ersucht den 
Generalsekretär, zusammen mit der OSZE 
weiter die erforderlichen Anschlußregelungen 
zu treffen und die enge Zusammenarbeit mit 
der Regierung Georgiens fortzusetzen; 

18. ermutigt die Staaten erneut, weiter Beiträge an 
den freiwilligen Fonds zur Unterstützung der 
Durchführung des Moskauer Überein­
kommens und/oder für humanitäre Zwecke, 
einschließlich der Minenräumung, wie von den 
Gebern bestimmt, zu leisten; 

19. ersucht den Generalsekretär, Mittel zur Ge­
währung technischer und finanzieller Hilfe für 
den Wiederaufbau der Volkswirtschaft Abcha-
siens (Georgien) zu prüfen, sobald die poli t i­
schen Verhandlungen erfolgreich abgeschlos­
sen sind; 

20. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch wei­
terhin regelmäßig unterrichtet zu halten und 
ihm drei Monate nach der Verabschiedung die­
ser Resolution über die Situation in Abchasien 
(Georgien), einschließlich der Tätigkeit der 
U N O M I G , Bericht zu erstatten sowie in die­
sem Bericht Empfehlungen betreffend die Art 
der Präsenz der Vereinten Nationen vorzule­
gen, und bekundet in diesem Zusammenhang 
seine Absicht, die Tätigkeit der U N O M I G am 
Ende ihres derzeitigen Mandats gründlich zu 
überprüfen; 

21 . beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Albanien 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden­
ten vom 13. März 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/ 
14) 

Auf der 3751. Sitzung des Sicherheitsrats am 
13. März 1997 gab der Präsident des Sicherheits­
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Albanien< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat verleiht nach Behandlung des 
Schreibens des Ständigen Vertreters der Republik 
Albanien vom 13. März 1997 an den Ratspräsiden­
ten (S/1997/215) und des Schreibens des Ständi­
gen Vertreters Italiens vom 12. März 1997 an den 
Ratspräsidenten (S/1997/214) seiner tiefen Be­
sorgnis über die Verschlechterung der Situation in 
Albanien Ausdruck. Er fordert alle Beteiligten 
nachdrücklich auf, Feindseligkeiten und Gewalt­
handlungen zu unterlassen und bei den diplomati­
schen Bemühungen zur Herbeiführung einer fried­
lichen Lösung der Krise zu kooperieren. 
Der Sicherheitsrat fordert die beteiligten Parteien 
auf, den politischen Dialog fortzusetzen und die 
von ihnen am 9. März 1997 in Tirana eingegange­
nen Verpflichtungen zu erfüllen. Erfordert alle po­
litischen Kräfte nachdrücklich auf zusammenzuar­
beiten, um die Spannungen abzubauen und die Sta­
bilisierung des Landes zu erleichtern. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, die Be­
reitstellung humanitärer Hilfe an die Zivilbevölke­
rung nicht zu behindern, und erinnert in diesem 
Zusammenhang daran, wie wichtig es ist, alle 
Kommunikationswege im Land offenzuhalten. Er 
ermutigt die Mitgliedstaaten und die internationa­
len Organisationen, bei der Bereitstellung huma­
nitärer Hilfe behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat betont die Bedeutung der regio­
nalen Stabilität und unterstützt uneingeschränkt 
die diplomatischen Bemühungen der internationa­
len Gemeinschaft, insbesondere diejenigen der Or­
ganisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa und der Europäischen Union, mit dem Ziel, 
eine friedliche Lösung der Krise zu finden. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
den Rat über die Entwicklung der Situation in A l ­
banien unterrichtet zu halten. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be­
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ermächti­
gung zum Einsatz einer multinationalen 
Schutztruppe in Albanien. - Resolution 
1101(1997) vom 28. März 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 

Ständigen Vertreters Albaniens bei den Ver­
einten Nationen an den Präsidenten des Sicher­
heitsrats, datiert vom 28. März 1997 (S/ 
1997/259), 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
des Ständigen Vertreters Italiens bei den Ver­
einten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 27. März 1997 (S/1997/258), 

- Kenntnis nehmend von Beschluß 160 des Stän­
digen Rates der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vom 
27. März 1997 (S/1997/259, Anlage I I ) , der na­
mentlich die Bereitstellung des Koordinie­

rungsrahmens beinhaltet, innerhalb dessen an­
dere internationale Organisationen im Rahmen 
ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs die ih­
nen zufallenden Aufgaben wahrnehmen kön­
nen, 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Präsiden­
ten des Sicherheitsrats vom 13. März 1997 über 
die Situation in Albanien (S/PRST/1997/14), 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner tiefen Be­
sorgnis über die Verschlechterung der Situati­
on in Albanien, 

- unterstreichend, daß alle Beteiligten Feindse­
ligkeiten und Gewalthandlungen zu unterlas­
sen haben, und die beteiligten Parteien erneut 
dazu auffordernd, den politischen Dialog fort­
zusetzen, 

- unter nachdrücklichem Hinweis auf die Wich­
tigkeit der regionalen Stabilität und in diesem 
Zusammenhang in voller Unterstützung der d i ­
plomatischen Bemühungen der internationalen 
Gemeinschaft, insbesondere derjenigen der 
OSZE und der Europäischen Union, eine fried­
liche Lösung der Krise zu finden, 

- in Bekräftigung der Souveränität, Unabhängig­
keit und territorialen Unversehrtheit der Repu­
blik Albanien, 

- feststellend, daß die derzeitige Krisensituation 
in Albanien eine Bedrohung des Friedens und 
der Sicherheit in der Region darstellt, 

1. verurteilt alle Gewalthandlungen und fordert 
ihre sofortige Einstellung; 

2. begrüßt das Angebot bestimmter Mitgliedstaa­
ten, eine befristete und begrenzte multinationa­
le Schutztruppe einzurichten, die die sichere 
und rasche Gewährung humanitärer Hilfe er­
leichtern und dabei behilflich sein soll, ein si­
cheres Umfeld für die Missionen der interna­
tionalen Organisationen in Albanien zu schaf­
fen, namentlich für diejenigen, die humanitäre 
Hilfe leisten; 

3. begrüßt ferner das in dem Schreiben eines Mi t ­
gliedstaates (S/1997/258) enthaltene Angebot, 
die Organisation und das Kommando über die­
se befristete multinationale Schutztruppe zu 
übernehmen, und nimmt von allen in diesem 
Schreiben enthaltenen Zielsetzungen Kennt­
nis; 

4. ermächtigt die an der multinationalen Schutz­
truppe teilnehmenden Mitgliedstaaten, den 
Einsatz neutral und unparteiisch durchzu­
führen, um die in Ziffer 2 genannten Ziele zu 
erreichen, und, tätig werdend nach Kapitel V I I 
der Charta der Vereinten Nationen, ermächtigt 
diese Mitgliedstaaten ferner, die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des Personals der multina­
tionalen Schutztruppe sicherzustellen; 

5. fordert alle Beteiligten in Albanien auf, mit 
der multinationalen Schutztruppe und den 
internationalen humanitären Organisationen 
zusammenzuarbeiten, um die sichere und ra­
sche Gewährung humanitärer Hilfe zu ermög­
lichen; 

6. beschließt, den Einsatz auf einen Zeitraum von 
drei Monaten ab dem Datum der Verabschie­
dung dieser Resolution zu begrenzen, nach 
dessen Ablauf der Rat die Situation auf der 
Grundlage der in Ziffer 9 genannten Berichte 
bewerten wird; 

7. beschließt, daß die Kosten der Durchführung 
dieses befristeten Einsatzes von den teilneh­
menden Mitgliedstaaten getragen werden; 

8. ermutigt die an der multinationalen Schutz­
truppe teilnehmenden Mitgliedstaaten, mit der 
Regierung Albaniens, den Vereinten Nationen, 
der OSZE, der Europäischen Union und allen 
an der Gewährung humanitärer Hilfe in Alba-
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nien beteiligten internationalen Organisationen 
eng zusammenzuarbeiten; 

9. ersucht die an der multinationalen Schutztrup­
pe teilnehmenden Mitgliedstaaten, dem Rat 
über den Generalsekretär regelmäßig und min­
destens alle zwei Wochen Bericht zu erstatten, 
wobei der erste Bericht spätestens 14 Tage 
nach Verabschiedung dieser Resolution zu er­
stellen ist und unter anderem die genauen Para­
meter und Modalitäten des Einsatzes auf der 
Grundlage der Konsultationen zwischen diesen 
Mitgliedstaaten und der Regierung Albaniens 
zu enthalten hat; 

10. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +14; -0; =1 : China. 

Angola 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden­
ten vom 30. Januar 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/ 
3) 

A u f der 3736. Sitzung des Sicherheitsrats am 
30. Januar 1997 gab der Präsident des Sicherheits­
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Angola< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis 
über die Verzögerungen bei der Bildung einer Re­
gierung der Nationalen Einheit und Aussöhnung 
zum Ausdruck, die darauf zurückzuführen sind, 
daß die Uniäo Nacional para a Independência To­
tal de Angola ( U N I T A ) es versäumt hat, den von 
der Gemeinsamen Kommission im Rahmen des 
Protokolls von Lusaka (S/1994/1441, Anhang) 
festgelegten Zeitplan einzuhalten. 
Der Sicherheitsrat stellt außerdem mit Besorgnis 
fest, daß die Umsetzung der verbleibenden mi­
litärischen Aspekte des Friedensprozesses, insbe­
sondere die Demobilisierung und die Eingliede­
rung der UNITA-Soldaten in die Angolanischen 
Streitkräfte, nur langsam vonstatten geht. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den 
Schlußfolgerungen des Treffens der Gemeinsa­
men Kommission vom 23. Januar 1997, wonach 
die Regierung Angolas und die U N I T A übereinge­
kommen sind, die Übernahme der Amtsgeschäfte 
durch die Regierung der Nationalen Einheit und 
Aussöhnung bis nach dem 25. Januar 1997 zurück­
zustellen, wonach die U N I T A sich bereit erklärt 
hat, dafür zu sorgen, daß alle ihre Abgeordneten in 
der Nationalversammlung sowie die von ihr be­
nannten Mitglieder der künftigen Regierung der 
Nationalen Einheit und Aussöhnung am 12. Febru­
ar 1997 in Luanda sein werden, und wonach die 
Regierung Angolas sich bereit erklärt hat, das Da­
tum für die Übernahme der Amtsgeschäfte durch 
die Regierung der Nationalen Einheit und Aussöh­
nung unmittelbar nach dem Eintreffen der U N I -
TA-Abgeordneten festzusetzen. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, diese 
Vereinbarung genau durchzuführen und ohne wei­
tere Verzögerung sowie ohne Verknüpfung mit an­
deren Fragen die Regierung der Nationalen Einheit 
und Aussöhnung zu bilden. Die Nichtdurch-
führung dieser Vereinbarung könnte den Friedens­
prozeß gefährden und den Sicherheitsrat veranlas­
sen, die in den einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats vorgesehenen geeigneten Maßnah­

men gegen die für die Verzögerungen Verantwort­
lichen zu erwägen. 
Der Sicherheitsrat betont, daß die Verantwortung 
für die Wiederherstellung des Friedens letztend­
lich bei den Angolanern selbst liegt. Der Rat erin­
nert die U N I T A und die Regierung Angolas daran, 
daß die internationale Gemeinschaft nur dann H i l ­
festellung leisten kann, wenn im Friedensprozeß 
Fortschritte erzielt werden, und daß er in diesem 
Zusammenhang die Frage einer Präsenz der Ver­
einten Nationen in Angola nach dem Ablaufen des 
Mandats der U N A V E M I I I prüfen wird. 
Der Sicherheitsrat spricht dem Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs sowie den drei Beobachter­
staaten seinen Dank für ihre Bemühungen aus, den 
Parteien in Angola bei der Förderung des Friedens­
prozesses behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat wird die Durchführung der Ver­
einbarung der Gemeinsamen Kommission auch 
künftig genau überwachen. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be­
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge­
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola ( U N A V E M 
II I ) . - Resolution 1098( 1997) vom 27. Februar 
1997 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab­
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsi­
denten vom 30. Januar 1997 (S/PRST/1997/3), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal­
tung der Einheit und der territorialen Unver­
sehrtheit Angolas, 

- erneut erklärend, welche Bedeutung er der 
vollen Durchführung der >Acordos de Paz< 
(S/22609, Anhang), des Protokolls von Lusaka 
(S/1994/1441, Anhang) und der einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats durch die Re­
gierung Angolas und die Uniäo Nacional para a 
Independência Total de Angola ( U N I T A ) bei­
mißt, 

- tief besorgt über die zweite Verzögerung bei 
der Bildung der Regierung der Einheit und na­
tionalen Aussöhnung, die darauf zurückzu­
führen ist, daß die U N I T A es verabsäumt hat, 
den von der Gemeinsamen Kommission im 
Rahmen des Protokolls von Lusaka festgeleg­
ten Zeitplan einzuhalten, 

- sowie besorgt über die weitere Verzögerung 
bei der Umsetzung der verbleibenden poli t i­
schen und militärischen Aspekte des Friedens­
prozesses, namentlich der Auswahl und Ein­
gliederung der UNITA-Soldaten in die Ango­
lanischen Streitkräfte sowie der Demobilisie­
rung, 

- betonend, daß es unbedingt notwendig ist, daß 
die Parteien, insbesondere die U N I T A , umge­
hend entschlossene Maßnahmen ergreifen, um 
ihre Verpflichtungen zu erfüllen, damit die 
weitere Mitwirkung der internationalen Ge-
meir.ichaft an dem Friedensprozeß in Angola 
gewährleistet ist, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse­
kretärs vom 7. Februar 1997 (S/1997/115), 

1. begrüßt die in dem Bericht des Generalse­
kretärs vom 7. Februar 1997 enthaltenen Emp­
fehlungen; 

2. beschließt, das Mandat der U N A V E M I I I bis 
zum 31. März 1997 zu verlängern; 

3. fordert die Regierung Angolas und insbesonde­

re die U N I T A nachdrücklich auf, die verblei­
benden militärischen und anderen Fragen zu 
lösen und ohne weitere Verzögerung die Re­
gierung der Einheit und nationalen Aussöh­
nung zu bilden, und ersucht den Generalsekre­
tär, bis zum 20. März 1997 über den Stand der 
Bildung dieser Regierung Bericht zu erstatten; 

4. bekundet seine Bereitschaft, im Lichte des in 
Ziffer 3 genannten Berichts die Verhängung 
von Maßnahmen zu prüfen, unter anderem 
auch der in Ziffer 26 der Resolution 864(1993) 
vom 15. September 1993 ausdrücklich erwähn­
ten Maßnahmen; 

5. betont, daß die von dem Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs in enger Zusammenarbeit 
mit der Gemeinsamen Kommission wahrge­
nommenen Aufgaben der Guten Dienste, der 
Vermittlung und der Verifikation für den er­
folgreichen Abschluß des angolanischen Frie­
densprozesses nach wie vor unverzichtbar 
sind; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden­
ten vom 21. März 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/ 
17) 

A u f der 3755. Sitzung des Sicherheitsrats am 21. 
März 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk­
tes >Die Situation in Angola< durch den Rat im Na­
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem Be­
richt des Generalsekretärs vom 19. März 1997 
(S/1997/239) und verleiht erneut seiner tiefen Be­
sorgnis darüber Ausdruck, daß die Regierung der 
Einheit und Nationalen Aussöhnung noch nicht 
gebildet worden ist, was in erster Linie darauf 
zurückzuführen ist, daß die Uniäo Nacional para a 
Independência Total de Angola ( U N I T A ) es ver­
absäumt hat, wie zu einem früheren Zeitpunkt ver­
einbart alle ihre Vertreter nach Luanda zu entsen­
den. Der Rat erinnert die U N I T A an ihre Ver­
pflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka 
(S/1994/1441, Anhang) und späteren Vereinba­
rungen zwischen den beiden Parteien. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine uneinge­
schränkte Unterstützung für den Auftrag des Ge­
neralsekretärs in Angola, der darin besteht, die Si­
tuation zu evaluieren und den Parteien nachdrück­
lich klarzumachen, daß es notwendig ist, die Re­
gierung der Einheit und Nationalen Aussöhnung 
ohne weitere Verzögerung zu bilden. Er fordert die 
Parteien, insbesondere die U N I T A , auf, mit dem 
Generalsekretär, seinem Sonderbeauftragten und 
den Beobachterstaaten voll zusammenzuarbeiten 
und den Besuch des Generalsekretärs zu nutzen, 
um die Regierung der Einheit und Nationalen Aus­
söhnung einzusetzen. 

Der Sicherheitsrat bleibt mit der Angelegenheit 
aktiv befaßt und erinnert daran, daß er im Einklang 
mit seiner Resolution 1098( 1997) vom 27. Februar 
1997 die Verhängung von Maßnahmen, unter an­
derem auch der in Ziffer 26 der Resolution 
864(1993) vom 15. September 1993 ausdrücklich 
erwähnten Maßnahmen, gegen die Partei prüfen 
wird, die dafür verantwortlich ist, daß die Regie­
rung der Einheit und Nationalen Aussöhnung noch 
nicht gebildet worden ist. Nach dem nächsten Be­
richt des Generalsekretärs wird der Rat außerdem 
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die Rolle der Vereinten Nationen in Angola nach 
Auslaufen des derzeitigen Mandats der U N A -
V E M I I I am 31. März 1997 prüfen und dabei die 
Fortschritte berücksichtigen, die die Parteien auf 
dem Weg zur vollen Erfüllung ihrer Verpflichtun­
gen aus den >Acordos de Paz< (S/22609, Anhang) 
und dem Protokoll von Lusaka (S/1994/1441, An­
hang) sowie ihrer Verpflichtungen auf Grund der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats er­
zielt haben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge­
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola ( U N A V E M 
II I ) . - Resolution 1102(1997) vom 31. März 
1997 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab­
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- unter Hinweis auf die Erklärungen seines Prä­
sidenten vom 30. Januar 1997 (S/PRST/ 
1997/3) und vom 21. März 1997 (S/PRST/ 
1997/17). 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal­
tung der Einheit und territorialen Unversehrt­
heit Angolas, 

- erneut erklärend, welche Bedeutung er der 
vollen Durchführung der >Acordos de Paz< 
(S/22609, Anhang), des Protokolls von Lusaka 
(S/1994/1441, Anhang) und der einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats durch die Re­
gierung Angolas und die Uniäo Nacional para a 
Independência Total de Angola ( U N I T A ) bei­
mißt, 

- betonend, daß es unbedingt notwendig ist, daß 
die Parteien umgehend entschlossene Maßnah­
men ergreifen, um ihre Verpflichtungen zu er­
füllen, damit die weitere Mitwirkung der inter­
nationalen Gemeinschaft an dem Friedenspro­
zeß in Angola gewährleistet ist, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse­
kretärs vom 25. März 1997 (S/1997/248), 

1. spricht dem Generalsekretär seine Anerken­
nung für die Anstrengungen aus, die er 
während seines jüngsten Besuchs in Angola 
unternommen hat, um den Friedensprozeß vor­
anzubringen: 

2. vermerkt mit Genugtuung, daß die der U N I T A 
angehörenden Abgeordneten und künftigen 
Amtsträger der Regierung der Einheit und Na­
tionalen Aussöhnung, wenn auch erst nach er­
heblichen Verzögerungen bei der Durch­
führung der Bestimmungen des Protokolls von 
Lusaka, im Einklang mit späteren Vereinba­
rungen zwischen den beiden Parteien in Luan­
da angekommen sind; 

3. vermerkt außerdem mit Genugtuung den von 
der Gemeinsamen Kommission bekanntgege­
benen Beschluß der Regierung Angolas, die 
Regierung der Einheit und Nationalen Aussöh­
nung am 11. Apri l 1997 einzusetzen; 

4. fordert beide Parteien auf, die Regierung der 
Einheit und Nationalen Aussöhnung an diesem 
Datum zu bilden; 

5. fordert beide Parteien außerdem auf, alle noch 
bestehenden Hindernisse für den Friedenspro­
zeß zu beseitigen und ohne weitere Verzöge­
rung die verbleibenden militärischen und poli­
tischen Aspekte des Friedensprozesses umzu­
setzen, insbesondere die Eingliederung der 
UNITA-Soldaten in die Angolanischen Streit­
kräfte, die Demobilisierung und die Normali­

sierung der staatlichen Verwaltung im gesam­
ten Staatsgebiet; 

6. beschließt, das Mandat der U N A V E M I I I bis 
zum 16. Apri l 1997 zu verlängern, und ersucht 
den Generalsekretär, bis zum 14. Apri l 1997 
über den Stand der Einsetzung der Regierung 
der Einheit und Nationalen Aussöhnung Be­
richt zu erstatten; 

7. beschließt ferner, im Einklang mit Resolution 
1098(1997) vom 27. Februar 1997. bereit zu 
bleiben, die Verhängung von Maßnahmen zu 
prüfen, unter anderem auch der in Ziffer 26 der 
Resolution 864(1993) vom 15. September 
1993 ausdrücklich erwähnten Maßnahmen, 
falls die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung nicht bis zum 11. Apr i l 1997 ein­
gesetzt ist; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Ehemaliges Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa­
chung der Entmilitarisierung der Halbinsel 
Prevlakain Kroatien. - Resolution 1093(1997) 
vom 14. Januar 1997 

Der Sicherheitsrat. 
- unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen 

Resolutionen, insbesondere seine Resolutio­
nen 779(1992) vom 6. Oktober 1992. 981 
(1995) vom 31. März 1995, 1025(1995) vom 
30. November 1995, 1038(1996) vom 15. Ja­
nuar 1996 und 1066(1996) vom 15. Juli 1996, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse­
kretärs vom 31. Dezember 1996 (S/1996/ 
1075). 

- in erneuter Bekräftigung seines Eintretens für 
die Unabhängigkeit , Souveränität und territo­
riale Unversehrtheit der Republik Kroatien, 

- im Hinblick auf die von den Präsidenten der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Ju­
goslawien am 30. September 1992 in Genf un­
terzeichnete Gemeinsame Erklärung, in der sie 
ihre Vereinbarung betreffend die Entmilitari­
sierung der Halbinsel Prevlaka bekräftigten, 
unter Hervorhebung des Beitrags, den diese 
Entmilitarisierung zum Abbau der Spannungen 
in der Region geleistet hat, sowie unter Beto­
nung der Notwendigkeit, daß die Republik 
Kroatien und die Bundesrepublik Jugoslawien 
sich auf eine Regelung einigen, durch die ihre 
Meinungsverschiedenheiten auf friedlichem 
Wege beigelegt werden, 

- mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den Ver­
stößen in den von den Vereinten Nationen fest­
gelegten Zonen in der Region und von sonsti­
gen Aktivitäten, namentlich von den 
Beschränkungen der Bewegungsfreiheit der 
Militärbeobachter der Vereinten Nationen, die 
in dem Bericht des Generalsekretärs genannt 
werden und durch die die Spannungen gefähr­
lich verschärft worden sind, 

- mit Genugtuung über die gegenseitige Aner­
kennung aller Nachfolgestaaten der ehemali­
gen Sozialistischen Föderativen Republik Ju­
goslawien innerhalb ihrer international aner­
kannten Grenzen und die Bedeutung betonend, 
die er der vollen Normalisierung der Beziehun­
gen zwischen diesen Staaten beimißt. 

- in Würdigung des Abkommens über die Nor­
malisierung der Beziehungen zwischen der Re­
publik Kroatien und der Bundesrepublik Ju­
goslawien, das am 23. August 1996 in Belgrad 
unterzeichnet wurde und das die Parteien dazu 
verpflichtet, die streitige Frage betreffend 
Prevlaka durch Verhandlungen im Geiste der 
Charta der Vereinten Nationen und der gut­
nachbarlichen Beziehungen beizulegen, 

- feststellend, daß die Situation in Kroatien nach 
wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit darstellt. 

1. ermächtigt die Militärbeobachter der Vereinten 
Nationen, die Entmilitarisierung der Halbinsel 
Prevlaka im Einklang mit den Resolutionen 
779(1992) und 981(1995) und den Ziffern 19 
und 20 des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. Dezember 1995 (S/1995/1028*) bis zum 
15. Juli 1997 weiter zu überwachen; 

2. fordert die Parteien nachdrücklich auf. ihre ge­
genseitigen Verpflichtungen einzuhalten und 
das Abkommen Uber die Normalisierung der 
Beziehungen zwischen der Republik Kroatien 
und der Bundesrepublik Jugoslawien vollin­
haltlich durchzuführen, und betont, daß beides 
für die Herstellung von Frieden und Sicherheit 
in der gesamten Region von entscheidender 
Bedeutung ist; 

3. fordert die Parteien auf, die in dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 31 . Dezember 1996 ge­
nannten, von den Militärbeobachtern der Ver­
einten Nationen vorgeschlagenen praktischen 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicher­
heit in dem Gebiet anzunehmen, und ersucht 
den Generalsekretär, bis zum 15. Apri l 1997 
Uber die bei der Realisierung dieser prakti­
schen Möglichkeiten erzielten Fortschritte Be­
richt zu erstatten, insbesondere was die Bewe­
gungsfreiheit der Militärbeobachter in dem ge­
samten Gebiet und die Einhaltung der Entmili-
tarisierungsregelungen anbelangt; 

4. fordert die Parteien auf, alle Verstöße und mi­
litärischen oder sonstigen Aktivitäten zu unter­
lassen, durch die die Spannungen verschärft 
werden können, mit den Militärbeobachtern 
der Vereinten Nationen voll zusammenzuar­
beiten und ihre Sicherheit und Bewegungs­
freiheit zu gewährleisten, so auch durch die 
Entfernung von Landminen; 

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
5. Juli 1997 zur umgehenden Prüfung einen 
Bericht über die Situation auf der Halbinsel 
Prevlaka sowie über die Fortschritte vorzule­
gen, die die Republik Kroatien und die Bundes­
republik Jugoslawien im Hinblick auf eine Re­
gelung erzielt haben, durch die ihre Meinungs­
verschiedenheiten auf friedlichem Wege bei­
gelegt würden; 

6. ersucht die Militärbeobachter der Vereinten 
Nationen und die vom Rat in Resolution 
1088(1996) vom 12. Dezember 1996 geneh­
migte multinationale Stabilisierungstruppe 
(SFOR), voll miteinander zusammenzuarbei­
ten; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden­
ten vom 31. Januar 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/4) 

Auf der 3737. Sitzung des Sicherheitsrats am 31. 
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Januar 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk­
tes >Die Situation in Kroatien« durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat das Schreiben des General­
sekretärs vom 21 . Januar 1997 (S/1997/62) betref­
fend die Entwicklungen im Hinblick auf die Über­
gangsverwaltung der Vereinten Nationen für Ost­
slawonien, die Baranja und Westsirmien (UNTA-
ES) geprüft und nimmt von seiner Beurteilung der 
Situation mit Genugtuung Kenntnis. 
Der Sicherheitsrat begrüßt das Schreiben der Re­
gierung Kroatiens vom 13. Januar 1997 (S/ 
1997/27, Anhang) über den Abschluß der friedli­
chen Wiedereingliederung der Region unter der 
Übergangsverwaltung, worin der örtlichen serbi­
schen Gemeinschaft Vertretung und Mitspräche 
auf verschiedenen Ebenen der Lokal-, Regional-
und Zentralregierung garantiert wird, ein begrenz­
ter Aufschub des Militärdienstes vorgesehen und 
die Absicht der Regierung Kroatiens bekräftigt 
wird, die gesetzlich verankerten und die bürgerli­
chen Rechte der örtlichen serbischen Bevölkerung 
gemäß kroatischem Recht zu schützen. Der Rat 
fordert die Regierung Kroatiens auf, die in diesem 
Schreiben enthaltenen Zusicherungen und die von 
kroatischen Vertretern gegenüber der UNTAES 
abgegebenen mündlichen Garantien, die in dem 
Schreiben des Generalsekretärs vom 21. Januar 
1997 (S/1997/62) genannt werden, voll zu erfül­
len. 

Der Sicherheitsrat nimmt außerdem Kenntnis von 
dem Schreiben des Exekutivrats und der Regional­
versammlung der örtlichen serbischen Gemein­
schaft zu dieser Angelegenheit, datiert vom 16. Ja­
nuar 1997 (S/1997/64, Anhang). 
Der Sicherheitsrat verweist auf die Erklärung sei­
nes Präsidenten vom 15. August 1996 (S/PRST7 
1996/35) und unterstreicht abermals, wie wichtig 
die Abhaltung von Wahlen ist, für deren Organisa­
tion die UNTAES zuständig ist, im Einklang mit 
dem am 12. November 1995 unterzeichneten 
Grundabkommen über die Region Ostslawonien, 
Baranja und Westsirmien (S/1995/951, Anhang) 
(im folgenden als das >Grundabkommen< bezeich­
net). Der Rat teilt die Ansicht des Übergangsadmi­
nistrators, wonach die in dem Schreiben der Regie­
rung Kroatiens dargelegten Rechte und Garantien, 
sofern sie voll umgesetzt werden, eine solide 
Grundlage für die Abhaltung der Wahlen gleich­
zeitig mit landesweiten Wahlen in Kroatien bieten 
und einen wesentlichen Fortschritt in Richtung auf 
den Abschluß des Prozesses der friedlichen Wie­
dereingliederung der Region darstellen. Der Rat 
betont in diesem Zusammenhang, daß die Abhal­
tung und Bestätigung der Wahlen auf Grund eines 
Beschlusses der Übergangsverwaltung innerhalb 
des vorgesehenen Zeitrahmens nur dann möglich 
sein wird, wenn die kroatischen Behörden ihren 
Verpflichtungen im Hinblick auf den Abschluß der 
Ausstellung von Staatsangehörigkeits- und Perso­
nalausweisen für alle Wahlberechtigten sowie ent­
sprechender technischer Dokumente nachkommen 
und sämtliche Informationen zur Verfügung stel­
len, die von der UNTAES für die Bestätigung der 
Wahlen benötigt werden. Der Rat unterstreicht, 
daß die volle Zusammenarbeit der örtlichen Ser­
ben erforderlich ist. 

Der Sicherheitsrat wiederholt die Bedeutung ver­
trauensbildender Maßnahmen, die den Bewohnern 
der Region auch nach Ablauf des Mandats der U N ­
TAES zugute kommen könnten. Er ermutigt in 
dieser Hinsicht die kroatischen Behörden, den der­
zeitigen entmilitarisierten Status der Regien auf­
rechtzuerhalten. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt, wie wichtig es ist, 
das Recht aller Bewohner der Region auf Gleich­
behandlung in bezug auf Wohnraum, den Zugang 
zu Wiederaufbauzuschüssen und -krediten und auf 
Entschädigung hinsichtlich ihres Eigentums, wie 
im kroatischen Recht vorgesehen, voll zu gewähr­
leisten. Er bekräftigt das Recht aller Flüchtlinge 
und Vertriebenen, an ihren ursprünglichen Wohn­
ort zurückzukehren. Er bekräftigt außerdem das 
Recht aller Einwohner eines Staates, ihren Wohn­
sitz frei zu wählen. Die Wahrung dieser Grundsät­
ze ist für die Stabilität der Region von entschei­
dender Bedeutung. Der Rat ermutigt in diesem Zu­
sammenhang die Regierung Kroatiens nachdrück­
lich, ihre nach den Bestimmungen der kroatischen 
Verfassung, kroatischem Recht und dem Grundab­
kommen bestehende Verpflichtung, alle ihre Bür­
ger ungeachtet ihrer Volksgruppenzugehörigkeit 
gleich zu behandeln, zu bekräftigen. 
Der Sicherheitsrat betont, daß die Wiederherstel­
lung des multiethnischen Charakters Ostslawoni­
ens für die internationalen Bemühungen um die 
Wahrung von Frieden und Stabilität in der gesam­
ten Region des ehemaligen Jugoslawien wichtig 
ist. Der Rat ermutigt die kroatische Regierung, die 
erforderlichen Schritte zu unternehmen, um guten 
Willen zu fordern, Vertrauen aufzubauen und ein 
sicheres und stabiles Umfeld für alle Menschen in 
der Region zu gewährleisten. Diese Schritte soll­
ten folgendes beinhalten: die volle Umsetzung ih­
res Amnestiegesetzes, volle Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Gericht für das ehemalige Ju­
goslawien, verbesserte Zusammenarbeit im Hin­
blick auf die örtliche serbische Bevölkerung, die in 
andere Gebiete Kroatiens zurückzukehren 
wünscht, die volle Einhaltung des Grundabkom­
mens und die volle Zusammenarbeit mit der U N ­
TAES und anderen internationalen Organisatio­
nen. Der Rat begrüßt die Zusicherungen der Regie­
rung Kroatiens im Hinblick auf die Schaffung ei­
nes Gemeinsamen Rates der Gemeinden und eines 
Rates der serbischen Volksgruppe sowie im Hin­
blick auf die Autonomie der serbischen Bevölke­
rung und anderer Minderheiten in der Region im 
Bildungs- und Kulturbereich. Der Rat nimmt von 
den Zusicherungen der kroatischen Behörden 
Kenntnis, wonach Anträge auf einen zweiten Auf­
schub des Militärdienstes für örtliche Serben eine 
wohlwollende Prüfung erfahren werden. 
Der Sicherheitsrat verurteilt den Vorfall vom 
31. Januar 1997 in Vukovar, bei dem ein Friedens­
soldat der UNTAES getötet und andere UNTAES-
Mitarbeiter verletzt wurden. 
Der Sicherheitsrat fordert beide Seiten auf, nach 
Treu und Glauben auf der Grundlage des Grundab­
kommens zu kooperieren. Er fordert sie außerdem 
auf, auch künftig mit dem Übergangsadministrator 
und mit der UNTAES zusammenzuarbeiten, um 
den Erfolg des Prozesses der Wiedereingliederung 
sicherzustellen. Er fordert die internationale Ge­
meinschaft auf, diese Bemühungen voll zu unter­
stützen. 

Der Sicherheitsrat spricht dem Übergangsadmini­
strator und seinen Mitarbeitern seinen Dank aus 
und erklärt erneut, daß er sie voll unterstützt. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak­
tiv be f aßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden­
ten vom 14. Februar 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/ 
7) 

Auf der 3740. Sitzung des Sicherheitsrats am 
14. Februar 1997 gab der Präsident des Sicher­
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 

des Punktes >Die Situation in Bosnien und Herze­
gowina« durch den Rat im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt davon Kenntnis, daß 
das Schiedsgericht am 14. Februar 1997 gemäß 
Artikel V Anhang 2 des Allgemeinen Rahmen­
übereinkommens für den Frieden in Bosnien und 
Herzegowina und der dazugehörigen Anhänge 
(zusammen als >das Friedensübereinkommen« be­
zeichnet; S/1995/999, Anhang) seinen Schieds­
spruch bezüglich des umstrittenen Abschnitts der 
Grenzlinie zwischen den Gebietseinheiten im 
Raum Brcko verkündet hat. 
Der Sicherheitsrat erinnert die Vertragsparteien 
des Anhangs 2 des Friedensübereinkommens an 
ihre Verpflichtung, sich dem Spruch des Schieds­
gerichts zu unterwerfen und ihn unverzüglich um­
zusetzen. Der Rat unterstreicht, daß die Parteien 
des Friedensübereinkommens bei der Erfüllung ih­
rer Verpflichtung zur Durchführung des Überein­
kommens in seiner Gesamtheit rasch und uneinge­
schränkt zusammenarbeiten müssen.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden­
ten vom 7. März 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/ 
10) 

A u f der 3746. Sitzung des Sicherheitsrats am 7. 
März 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk­
tes >Die Situation in Kroatien« durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse­
kretärs vom 24. Februar 1997 (S/1997/148) über 
die Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen 
für Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien 
(UNTAES) und die jüngsten Entwicklungen in der 
Region geprüft. Er erinnert an die Erklärung seines 
Präsidenten vom 31. Januar 1997 (S/PRST/1997/ 
4) und fordert die Parteien erneut auf, mit der U N ­
TAES und dem Übergangsadministrator voll zu­
sammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat schließt sich der im Bericht des 
Generalsekretärs enthaltenen Feststellung an, wo­
nach bei voller Kooperation der Parteien der 
13. Apr i l 1997 ein realistisches und praktikables 
Datum für die Abhaltung freier und fairer Wahlen 
in der Region darstellt. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß es im besten 
Interesse der Mitglieder der serbischen Gemein­
schaft liegt, sich ihre Staatsangehörigkeitsaus­
weise ausstellen zu lassen, voll an den Wahlen teil­
zunehmen und sich auf der Grundlage der Anwen­
dung der im Schreiben der Regierung Kroatiens 
vom 13. Januar 1997 (S/1997/27, Anlage) enthal­
tenen Rechte und Garantien als gleichberechtigte 
Bürger am politischen Leben Kroatiens zu beteili­
gen. Der Rat mißbilligt die Störmaßnahmen be­
stimmter Teile der serbischen Gemeinschaft in der 
Region, die ein Klima der politischen Agitation 
und Unsicherheit schaffen. Er fordert alle Bewoh­
ner der Region auf, einer klugen Führung zu fol­
gen, in der Region zu verbleiben und ihre Zukunft 
als Bürger der Republik Kroatien in die Hand zu 
nehmen. 

Der Sicherheitsrat betont, daß die Abhaltung von 
Wahlen außerdem von der Bereitschaft der Regie­
rung Kroatiens abhängen wird, alle Vorbedingun­
gen zu erfüllen, insbesondere soweit es um die 
Ausstellung von Ausweisen, die Bereitstellung 
von Daten und den rechtzeitigen Abschluß der für 
die Bestätigung der Wahlen erforderlichen techni­
schen Vorkehrungen geht. Der Rat anerkennt die 
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ermutigenden Fortschritte, die die Regierung 
Kroatiens in dieser Hinsicht erzielt hat. Er ist je­
doch darüber besorgt, daß die Verfahren nicht 
überall in gleicher Weise angewandt werden. Der 
Rat fordert die Regierung Kroatiens nachdrücklich 
auf, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, um den 
Abschluß der erforderlichen technischen Vorbe­
reitungen für die Abhaltung der Wahlen sicherzu­
stellen. 
Der Sicherheitsrat fordert die kroatische Regie­
rung mit allem Nachdruck auf, als Geste zur Beru­
higung der serbischen Gemeinschaft die gegen­
über der UNTAES abgegebenen mündlichen Ga­
rantien, die im Schreiben des Generalsekretärs 
vom 21. Januar 1997 (S/1997/62) aufgeführt sind, 
förmlich und öffentlich zu bestätigen und ihre in 
den Ziffern 28 und 29 des Berichts des Generalse­
kretärs genannten Verpflichtungen zu bekräftigen. 
Er fordert die Regierung Kroatiens außerdem auf, 
ihr Amnestiegesetz fair und konsequent auf alle ih­
rer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen anzu­
wenden. Der Rat betont, daß der langfristige Er­
folg der friedlichen Wiedereingliederung in ho­
hem Maße davon abhängen wird, inwieweit die 
Regierung Kroatiens sich für die Aussöhnung ein­
setzt und dafür Sorge trägt, daß die zur Zeit in der 
Region lebenden Serben als kroatische Bürger 
gleiche Rechte genießen. 

Der Sicherheitsrat teilt die vom Generalsekretär in 
seinem Bericht geäußerte ernste Besorgnis dar­
über, daß keine Fortschritte erzielt worden sind, 
was die Zukunft der Vertriebenen in der Region 
und die Verwirklichung ihrer Gleichbehandlung in 
bezug auf Wohnraum, den Zugang zu Wiederauf­
bauzuschüssen und -krediten und Entschädigung 
hinsichtlich ihres Eigentums im Einklang mit dem 
Grundabkommen über die Region Ostslawonien, 
Baranja und Westsirmien (S/1995/951) und dem 
kroatischen Gesetz betrifft. Der Rat bekräftigt das 
Recht aller Flüchtlinge und Vertriebenen, an ihre 
ursprünglichen Heimstätten in der gesamten Repu­
blik Kroatien zurückzukehren und dort in Sicher­
heit zu leben. Er begrüßt den von der UNTAES 
und dem Amt des Hohen Kommissars der Verein­
ten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) erarbeite­
ten Vorschlag betreffend die Rückkehr der Ver­
triebenen und fordert die Regierung Kroatiens 
nachdrücklich auf, unverzüglich Erörterungen 
über diesen Vorschlag aufzunehmen, bei seiner 
Umsetzung eng mit der UNTAES und dem U N H ­
CR zusammenzuarbeiten und öffentlich eine klare 
und unzweideutige Erklärung abzugeben und kon­
krete Maßnahmen zu ergreifen, durch die die 
Gleichberechtigung aller Vertriebenen ungeachtet 
ihrer Volksgruppenzugehörigkeit bestätigt wird. 
Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß sich die Bundes­
republik Jugoslawien und die Republik Kroatien 
verpflichtet haben, in ihren bilateralen Beziehun­
gen Fortschritte zu erzielen, insbesondere im Hin­
blick auf die ständige Entmilitarisierung der 
Grenzregion und die Abschaffung der Visarege­
lungen, Maßnahmen, die einen maßgeblichen Bei­
trag zur Vertrauensbildung vor Ort und zur Stabili­
sierung der Region darstellen würden. 
Der Sicherheitsrat erinnert an seine Resolution 
1079(1996) vom 15. November 1996 und erklärt, 
daß er beabsichtigt, die vom Generalsekretär so 
bald wie möglich nach der erfolgreichen Abhal­
tung der Wahlen vorzulegenden Empfehlungen 
betreffend die weitere Präsenz der Vereinten Na­
tionen im Sinne der Erfüllung des Grund­
abkommens zu prüfen. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn über die Lage regelmäßig unterrichtet zu hal­
ten. Er wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden­
ten vom 11. März 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/ 
12) 

A u f der 3749. Sitzung des Sicherheitsrats am 11. 
März 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk­
tes >Die Situation in Bosnien und Herzegowina< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat das vom 7. März 1997 da­
tierte Schreiben samt Anlage geprüft, das der Ge­
neralsekretär an den Präsidenten des Sicherheits­
rats gerichtet hat und das den Vorfall vom 10. Fe­
bruar 1997 betrifft, bei dem auf eine Gruppe von 
Zivilpersonen, die versuchte, einen Friedhof in 
West-Mostar aufzusuchen, in Gegenwart der Inter­
nationalen Polizeieinsatztruppe der Vereinten Na­
tionen (UN-IPTF) ein gewalttätiger Angri f f verübt 
wurde, in dessen Verlauf eine Person getötet und 
weitere Personen verletzt wurden (S/1997/201 ). 
Der Sicherheitsrat nimmt davon Kenntnis, daß die 
Teilnehmer an dem im Schreiben des Generalse­
kretärs genannten Treffen vom 12. Februar 1997 
unter anderem übereingekommen sind, die U N -
IPTF zu ersuchen, eine Untersuchung des Vorfalls 
anzustellen, den Untersuchungsbericht vollinhalt­
lich anzunehmen und sich zu eigen zu machen und 
die erforderlichen Schlußfolgerungen zu ziehen 
hinsichtlich der Festnahme der Verantwortlichen, 
die zu den Gewalthandlungen angestiftet oder sich 
daran beteiligt haben, sowie hinsichtlich der Ein­
leitung eines Gerichtsverfahrens gegen diese Per­
sonen und ihrer Entlassung aus dem Dienst. 
Der Sicherheitsrat unterstützt uneingeschränkt die 
vom Büro des Hohen Beauftragten aus dem U N -
IPTF-Bericht gezogenen Schlußfolgerungen, die 
von der UN-IPTF, dem Kommandeur der Stabili­
sierungstruppe in Bosnien und Herzegowina und 
den Mitgliedern der Kontaktgruppe in vollem Um­
fang unterstützt werden. 

Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich die Be­
teiligung von Polizisten aus West-Mostar an dem 
gewalttätigen Angriff vom 10. Februar 1997, wor­
auf in dem UN-IPTF-Bericht in der Anlage zu dem 
Schreiben des Generalsekretärs vom 7. März 1997 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/1997/ 
204) Bezug genommen wird. 
Der Sicherheitsrat verurteilt es außerdem, daß die 
Ortspolizei es unterlassen hat, die Zivilpersonen 
zu beschützen, die interethnischen Angriffen aus­
gesetzt waren, zu denen es in ganz Mostar sowohl 
vor als auch nach dem Vorfall vom 10. Februar 
1997 gekommen ist, und betont, welche Bedeu­
tung er der Verhütung solcher Vorfälle in Zukunft 
beimißt. 

Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der 
Ankündigung, daß einige der in dem UN-IPTF-
Bericht namentlich genannten Polizisten ihres 
Dienstes enthoben werden, ist jedoch nach wie vor 
tief darüber besorgt, daß die zuständigen Behörden 
bislang nicht alle erforderlichen Schritte unter­
nommen haben, um die aus dem Bericht gezoge­
nen Schlußfolgerungen umzusetzen. Er verurteilt 
nachdrücklich die Versuche dieser Behörden, die 
Festnahme und strafrechtliche Verfolgung der Po­
lizisten, die dem UN-IPTF-Bericht zufolge auf die 
Gruppe von Zivilpersonen geschossen haben, von 
Bedingungen abhängig zu machen. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß die zuständigen 
Behörden, insbesondere in West-Mostar, die aus 
dem UN-IPTF-Bericht gezogenen Schlußfolge­
rungen sofort umsetzen und insbesondere alle be­
treffenden Polizisten des Dienstes entheben, sie 
festnehmen und ohne weitere Verzögerung straf­

rechtlich verfolgen. Er fordert die zuständigen 
Behörden außerdem auf, gegen alle an dem Vorfall 
beteiligten Polizisten zu ermitteln. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn über die Lage unterrichtet zu halten. Er wird 
mit der Angelegenheit aktiv befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden­
ten vom 19. März 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/ 
15) 

A u f der 3753. Sitzung des Sicherheitsrats am 19. 
März 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk­
tes >Die Situation in Kroatien< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß seinen Resolu­
tionen 1009(1995) und 1019(1995) vorgelegten 
Bericht des Generalsekretärs vom 5. März 1997 
über Kroatien (S/1997/195) behandelt. Er erinnert 
außerdem an die Erklärung seines Präsidenten 
vom 20. Dezember 1996 (S/PRST/1996/48). 
Der Sicherheitsrat ist nach wie vor zutiefst besorgt 
darüber, daß die kroatischen Serben in den zuvor 
zu Schutzzonen der Vereinten Nationen erklärten 
und als Sektoren West, Nord und Süd bezeichne­
ten Gebieten, insbesondere im Gebiet des ehemali­
gen Sektors Süd um Knin, immer noch unter sehr 
unsicheren Verhältnissen leben, obwohl die Regie­
rung Kroatiens versichert, die erforderliche Zahl 
an Polizeibeamten dorthin verlegt zu haben. Er 
fordert die Regierung Kroatiens auf, weitere 
Schritte zur Wiederherstellung der öffentlichen 
Ordnung in diesen Gebieten zu unternehmen. 
Der Sicherheitsrat vermerkt mit Genugtuung, daß 
sich die schwierigen Lebensbedingungen der ver­
bliebenen Serben in den vergangenen Monaten 
dank intensiver humanitärer Programme, die von 
internationalen Organisationen durchgeführt wur­
den, erheblich verbessert haben. In diesem Zusam­
menhang fordert er die Regierung Kroatiens auf, in 
Zusammenarbeit mit allen zuständigen internatio­
nalen Organisationen ihre gesamten Verantwort­
lichkeiten zu übernehmen, um sicherzustellen, daß 
sich die soziale und wirtschaftliche Lage aller Ein­
wohner der ehemaligen Sektoren bessert. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner Besorgnis dar­
über Ausdruck, daß nach wie vor nur geringe Fort­
schritte bei der Rückkehr vertriebener oder ge­
flüchteter kroatischer Serben in diese Gebiete zu 
verzeichnen sind. Er fordert die Regierung Kroati­
ens auf, ihre Bemühungen um die Verbesserung 
der persönlichen und wirtschaftlichen Sicherheit 
voranzutreiben, bürokratische Hürden für die ra­
sche Ausstellung von Ausweisen an alle serbi­
schen Familien zu beseitigen und die Eigentums­
frage entweder durch die Rückgabe des Eigentums 
oder durch gerechte Entschädigung umgehend zu 
lösen, um die Rückkehr der kroatischen Serben in 
die ehemaligen Sektoren zu erleichtern. 
Der Sicherheitsrat fordert die Regierung Kroatiens 
auf, der Ungewißheit hinsichtlich der Durch­
führung ihres Amnestiegesetzes ein Ende zu berei­
ten, indem sie insbesondere die Liste der Personen, 
die verdächtigt werden, Kriegsverbrechen began­
gen zu haben, auf der Grundlage vorhandenen Be­
weismaterials und streng im Einklang mit dem 
Völkerrecht unverzüglich fertigstellt, und fordert 
sie ferner auf, willkürliche Festnahmen, insbeson­
dere von nach Kroatien zurückkehrenden Serben, 
einzustellen. 

Der Sicherheitsrat verweist auf die Verpflichtun­
gen Kroatiens aus den einschlägigen universellen 
Menschenrechtsübereinkünften, deren Vertrags-
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partei es ist. Er begrüßt die von der Regierung 
Kroatiens gegenüber dem Europarat eingegange­
nen Verpflichtungen, einschließlich der Unter­
zeichnung des Rahmenübere inkommens für den 
Schutz, nationaler Minderheiten, und erwartet, daß 
die Regierung Kroatiens diese Verpflichtungen in 
vollem Umfang erfüllen wird. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt darüber, daß die Re­
gierung Kroatiens dem Internationalen Gericht für 
das ehemalige Jugoslawien nach wie vor nicht 
volle Zusammenarbeit gewährt. Er unterstreicht, 
daß die Regierung Kroatiens im Einklang mit Re­
solution 827(1993) verpflichtet ist, allen Ersuchen 
des Internationalen Gerichts umgehend und voll in­
haltlich nachzukommen. Er fordert die Regierung 
Kroatiens außerdem auf, gegen alle Personen, die 
schwerer Verstöße gegen das humanitäre Völker­
recht beschuldigt werden, insbesondere soweit 
diese während der Militäroperationen im Jahr 
1995 begangen wurden, zu ermitteln und diese 
Personen strafrechtlich zu verfolgen. 
Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig die wirksa­
me Durchführung der vorstehend genannten Maß­
nahmen für die Förderung des Vertrauens und der 
Aussöhnung in Kroatien sowie für die friedliche 
Wiedereingliederung der Region Ostslawonien, 
Baranja und Westsirmien ist. In diesem Zusam­
menhang ersucht der Rat den Generalsekretär, ihn 
auch weiterhin regelmäßig unterrichtet zu halten 
und in seinem bis zum 1. Juli 1997 vorzulegenden 
Bericht, auf den in Ziffer 6 der Resolution 1079 
( 1996) Bezug genommen wird, erneut über die hu­
manitäre Lage und die Menschenrechtssituation in 
Kroatien Bericht zu erstatten.« 

S I C H E R H E I T S R A T Gegenstand: Erhöhung 
der Personalstärke der Mission der Vereinten 
Nationen in Bosnien-Herzegowina ( U N M -
IBH). - Resolution 1 103(1997) vom 31. März 
1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä­

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, namentlich seine Re­
solutionen 1035(1995) vom 21. Dezember 
1995 und 1088(1996) vom 12. Dezember 
1996, 

- unter Hinweis auf die Notwendigkeit der Um­
setzung der Bestimmungen des Allgemeinen 
Rahmenübereinkommens für den Frieden in 
Bosnien und Herzegowina und der dazugehöri­
gen Anhänge (zusammen als >das Friedens-
übereinkommeiK bezeichnet, S/1995/999, An­
hang) und insbesondere der Bestimmungen be­
treffend die Zusammenarbeit mit dem Inter­
nationalen Gericht für das ehemalige Jugosla­
wien, 

- feststellend, daß die Internationale Polizeiein­
satztruppe der Vereinten Nationen (UN-IPTF) 
mit den in Anhang 11 des Friedensüberein­
kommens aufgeführten Aufgaben betraut wor­
den ist, einschließlich der in den Schlußfolge­
rungen der Londoner Konferenz (S/1996/ 
1012) genannten Aufgaben, die von den 
Behörden in Bosnien und Herzegowina akzep­
tiert worden sind, 

- Kenntnis nehmend von dem Spruch des 
Schiedsgerichts vom 14. Februar 1997 betref­
fend den umstrittenen Abschnitt der Grenzlinie 
zwischen den Gebietseinheiten im Raum 
Brcko (S/1997/126) und Kenntnis nehmend 
von der Abhaltung der Konferenz über die Um­
setzung des Schiedsspruchs betreffend Brcko 
am 7. März 1997 in Wien, 

- alle Vertragsparteien des Anhangs 2 des Frie­
densübereinkommens daran erinnernd, daß sie 
gemäß Artikel V dieses Anhangs verpflichtet 
sind, sich dem Spruch des Schiedsgerichts zu 
unterwerfen und ihn unverzüglich umzusetzen; 

- mit dem Ausdruck seines Dankes an das Perso­
nal der Mission der Vereinten Nationen in Bos­
nien und Herzegowina ( U N M I B H ) , ein­
schließlich des Personals der UN-IPTF, für sei­
ne Mithilfe bei der Umsetzung des Friedens­
übereinkommens in Bosnien und Herzegowina 
sowie mit dem Ausdruck seines Dankes an das 
gesamte sonstige Personal der internationalen 
Gemeinschaft, das an der Umsetzung des Frie­
densübereinkommens beteiligt ist, 

- mit Genugtuung über den Bericht des General­
sekretärs vom 14. März 1997 (S/1997/224 und 
Add. 1), 

1. beschließt im Lichte der im Bericht des Gene­
ralsekretärs vom 14. März 1997 enthaltenen 
Empfehlung zur Rolle der UN-IPTF in Brcko. 
eine Erhöhung der Personalstärke der UN­
M I B H um 186 Polizisten und 1 1 zivile Mitar­
beiter zu genehmigen, damit die UN-IPTF 
ihren in Anhang 1 1 des Friedensübereinkom­
mens und in Resolution 1088(1996) vom 12. 
Dezember 1996 festgelegten Auftrag erfüllen 
kann; 

2. erkennt an, daß dafür gesorgt werden muß, daß 
die UN-IPTF alle ihr übertragenen Aufgaben 
wahrnehmen kann, insbesondere die in den 
Schlußfolgerungen der Londoner Konferenz 
genannten Aufgaben, die von den Behörden in 
Bosnien und Herzegowina akzeptiert worden 
sind, und beschließt, die Empfehlungen des 
Generalsekretärs in seinem Bericht vom 14. 
März 1997 betreffend diese Aufgaben umge­
hend zu prüfen; 

3. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
mit Unterstützung des Generalsekretärs quali­
fizierte Polizeibeobachter und andere Formen 
der Hilfe und Unterstützung für die UN-IPTF 
sowie zur Unterstützung des Friedensüberein-
kommens bereitzustellen; 

4. fordert alle Vertragsparteien des Friedensüber­
einkommens auf, alle Aspekte des Überein­
kommens umzusetzen und mit der UN-IPTF 
bei der Wahrnehmung ihrer Tätigkeiten voll 
zusammenzuarbeiten; 

5. unterstreicht die Notwendigkeit der fortgesetz­
ten möglichst engen Koordinierung zwischen 
der multinationalen Stabilisierungstruppe und 
der UN-IPTF, insbesondere im Raum von 
Brcko; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Benennun­
gen für das Richteramt beim Internationalen 
Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien. -
Resolution 1104(1997) vom 8. Apr i l 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unt=r Hinweis auf seine Resolutionen 808 

(1993) vom 22. Februar 1993 und 827(1993) 
vom 25. Mai 1993, 

- in Anbetracht seines Beschlusses, die beim Ge­
neralsekretär bis zum 13. März 1997 eingegan­
genen Benennungen für das Richteramt beim 
Internationalen Strafgericht für das ehemalige 
Jugoslawien zu behandeln, 

> leitet gemäß Artikel 13 d) des Statuts des Inter­
nationalen Gerichts die nachstehende Liste der 

benannten Personen an die Generalversamm­
lung weiter: 

Masoud Mohamed A l - A m r i (Katar) 
George Randolph Tissa Dias 

Bandaranayake (Sri Lanka) 
Antonio Cassese (Italien) 
Babiker Zain Elabideen Elbashir (Sudan) 
Saad Saood Jan (Pakistan) 
Claude Jorda (Frankreich) 
Adolphus Godwin Karibi-Whyte (Nigeria) 
Richard George May 

(Vereinigtes Königreich) 
Gabrielle Kirk McDonald 

(Vereinigte Staaten) 
Florence Ndepele Mwachande Mumba 

(Sambia) 
Dr. Rafael Nieto Navia (Kolumbien) 
Dr. Daniel David Ntanda Nsereko 

(Uganda) 
Dr. Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) 
Dr. Fouad Abdel-Moneim Riad (Ägypten) 
Almiro Simöes Rodrigues (Portugal) 
Mohamed Shahabuddeen (Guyana) 
Prof. Jan Skupinski (Polen) 
Prof. Wang Tieya (China) 
Lal Chand Vohrah (Malaysia) 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Umdislozie-
rung der Präventiveinsatztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPREDEP) in der ehemaligen j u ­
goslawischen Republik Mazedonien. - Resolu­
tion 1105(1997) vom 9. Apri l 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 1082(1996) 

vom 27. November 1996. 
- in Bekräftigung seines Eintretens für die Unab­

hängigkeit, Souveränität und territoriale Un­
versehrtheit der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, 

- nach Behandlung des Schreibens des General­
sekretärs vom 3. Apri l 1997 an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats (S/1997/276) und der darin 
enthaltenen Empfehlung, 

1. beschließt, die in seiner Resolution 1082( 1996) 
vorgesehene Verringerung des Militäranteils 
der Präventiveinsatztruppe der Vereinten Na­
tionen (UNPREDEP) bis zum Ende ihres lau­
fenden Mandats am 31. Mai 1997 auszusetzen; 

2. begrüßt die im Lichte der Situation in Albanien 
bereits erfolgte Urndislozierung der UNPRE­
DEP und ermutigt den Generalsekretär, im 
Einklang mit dem Mandat der Truppe die Um-
dislozierung der UNPREDEP unter Berück­
sichtigung der Situation in der Region fortzu­
setzen; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat späte­
stens am 15. Mai 1997 seinen in Resolution 
1082(1996) angeforderten Bericht mit Emp­
fehlungen über eine internationale An­
schlußpräsenz in der ehemaligen jugoslawi­
schen Republik Mazedonien vorzulegen; 

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut­
scher Übersetzungsdienstc der Vereinten Nationen. New 
York 

Vereinte Nationen 4/1997 159 


